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K l e i n e  A n f r a g e  2129

der Abgeordneten König (DIE LINKE)

Nachgefragt: Neonazikonzert in Unterwellenborn

In der Antwort auf eine Kleine Anfrage in Drucksache 5/3871 berichtet 
die Landesregierung u. a., dass es sich bei dem rechtsextremen Kon-
zert am 10. September 2011 in Unterwellenborn um eine angemelde-
te, öffentliche Veranstaltung gemäß § 42 Abs. 1 Ordnungsbehördenge-
setz handelte.

In Unterwellenborn fanden in der Vergangenheit häufiger Konzerte mit 
rechtsextremen Bands statt.

Ich frage die Landesregierung:

1.	 Wurde die Polizei und/oder andere Behörden und wenn ja, wann, 
durch das Ordnungsamt der Gemeinde Unterwellenborn über die 
Veranstaltung informiert?

2.	 Gab es im Vorfeld des Konzertes eine Überprüfung des Veranstal-
ters und der gemeldeten Bands durch die Polizei und/oder das Lan-
desamt für Verfassungsschutz?
a)	 Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
b)	 Hat die Polizei und/oder das Landesamt für Verfassungsschutz 

dem Ordnungsamt der Gemeinde Unterwellenborn eine Empfeh-
lung zum Umgang mit der Veranstaltung gegeben? Wenn ja, wel-
che? Wenn nein, warum nicht? Wie begründet die Landesregie-
rung das Vorgehen?

c)	 Wenn nein, warum nicht?

3.	 Ist die Landesregierung der Auffassung, dass alle rechtlichen Mög-
lichkeiten ausgeschöpft wurden, um dieses Konzert zu verhindern 
bzw. aufzulösen? Wie begründet die Landesregierung ihre Auffas-
sung?

4.	 Welche Unterstützung hat die Landesregierung der dortigen Gemein-
deverwaltung und Ordnungsbehörde bisher angeboten? Welche kon-
kreten Maßnahmen sind in diesem Sinne erfolgt?

5.	 Hat die Landesregierung Kenntnis, aus welchen Thüringer Landkrei-
sen bzw. kreisfreien Städten am 10. September 2011 die Besucherin-
nen und Besucher anreisten und wenn ja, aus welchen kamen die-
se?
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6.	 Auf welchen Internetseiten wurde das o. g. Konzert beworben?

7.	 Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung für Ordnungsbe-
hörden, rechtsextreme Konzerte zu verhindern?

König


